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Konkrete Menschenrechtspolitik als
Beitrag zum Frieden

Neue Wege: Marc Spescha, die dlteren
Leserinnen und Leser der Neuen Wege
kennen Dich als Friedensaktivisten, als
Militarverweigerer und «GSoAt» der
ersten Stunde. Du arbeitest beute als
Rechtsanwalt und hast Dir als Spezialist
fiir Auslinderrecht einen Namen ge-
macht. Wie bist Du zu diesem neuen
Engagement gekommen? Und imwiefern
hat es mit Deinem Pazifismus zu tun?
Marc Spescha: Als ausgebildeter Jurist
mit einer Neigung zur Fiirsprache lag es
fur mich nicht ganz fern, den Anwalts-
beruf zu wahlen. Ich hatte das Gliick,
mein Praktikum hier an der Zircher
Langstrasse machen zu konnen. Das
brachte einige Besonderheiten mit sich.
Die Langstrasse befindet sich in einem
Quartier mit einem hohen Anteil von
Menschen aus verschiedensten Kulturen.
Viele Klientinnen und Klienten sind
erstens fremdsprachig und haben zwei-
tens ein auslanderrechtliches Problem.

Ausserdem habe ich selbst eine bio-
graphische Affinitit zu diesem Thema.
Im Alter von 20 Jahren war ich langere
Zeit in Siidamerika und befasste mich
dort mit entwicklungspolitischen Fra-
gen. Obschon die Ratoromanen in der
Schweiz eher als folkloristische Bereiche-
rung empfunden werden, habe und hat-
te ich als Rdtoromane eine Art Mino-
rititenbewusstsein. Auch das hat mich
vielleicht fiir das Auslinderrecht als
Fachgebiet pradestiniert.

Hinzu kommt mein Engagement in
der GSoA: Die Gruppe Schweiz ohne
Armee (GSoaA) wollte nicht nur die
Armeeabschaffung, sondern auch eine
umfassende Friedenspolitik. Als Element
einer solchen Politik wurde explizit ge-
nannt die «Solidaritat unter den Vol-
kern» und damit verbunden die Uber-
windung des Gefilles zwischen Arm und
Reich. Ebenso war die Menschen-
rechtspolitik gedacht als ein frieden-
stiftendes Element, das die Kriegs-
ursachen bekdmpfen sollte. Diese Pos-

NW-Gesprach mit Marc Spescha

Kosmopolitische
Offenheit statt
Rosinenpickerei

Mit «Anachronismen der Schweizer Auslanderpolitik» hat
Marc Spescha einen Artikel iiberschrieben, der im Junibeft
2001 der Neuen Wege veriffentlicht wurde. Der Autor iibte
darin beftige Kritik am Entwurf zu einem neuen Aus-
lindergesetz, in dem er ein polizeiliches Sondergesetz gegen
Nicht-EU-Angehorige siebt. Marc Spescha hat sich mit
einem 1999 im Verlag Haupt erschienenen «Handbuch zum
Auslinderrecht» als profunder Kenner der Materie ausge-
wiesen. Zur Zeit arbeitet er an einem weiteren Buch mit
dem Titel «Zukunft <Auslinder — Pliddoyer fiir eine weit-
sichtige Migrationspolitik» (Verlag Paul Haupt, Bern).
Darin geht Spescha u.a. auf den Status der «Sans-papiers»
ein und entwickelt Anderungsvorschlige, die es wert wiiren,
ernst genommen zu werden, «um der Wiirde der betroffenen
Menschen willen und erst noch im woblverstandenen Inte-
resse der Schweiz». Der Redaktor der Neuen Wege wollte
von Marc Spescha wissen, wie er zu den Forderungen der
«Papierlosen-Bewegung» steht und welche ldeen er in
seinem ndchsten Buch fiir ein Migrationsgesetz entwickelt.
Das Gesprich hat am 16. April in Speschas Anwaltsbiiro
an der Langstrasse in Ziirich stattgefunden. Red.
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Marc Spescha: «Ich
ermutige die Papier-
losen, ibre Rechte
einzuklagen» (Bild:
Willy Spieler).

tulate konkretisieren sich, wo Menschen
aus andern Lindern und Kulturen bei
uns leben wollen. Wie wir diese Men-
schen behandeln, wenn sie ein Bleibe-
recht beanspruchen, und wie wir mit
thnen umgehen, wenn sie von Wechsel-
tillen des Lebens betroffen sind, ist eine
Frage konkreter Menschenrechtspolitik.
So haben meine fritheren politischen
Anliegen auf einerjuristischen Ebene ihre
Fortsetzung gefunden.

«Kein Mensch ist illegal»

NW: Besten Dank fiir diesen biographi-
schen Einstieg. Die Neuen Wege haben
die Vita von Marc Spescha ja immer

wieder verfolgt, angefangen bei Deinem
Militarverweigererprozess, an dem ich
ebenfalls teilgenommen habe. Deine ein-
driicklichen Verweigerungsgriinde wur-
den im Dezemberbeft 1979 unserer Zeit-
schrift dokumentiert.

Unser heutiges Gesprich soll vor al-
lem den «Sans-papiers» gelten, der ju-
ristischen Kldrung ihres Status und den
rechtspolitischen Forderungen, die der
Menschemwiirde der Betroffenen, aber
auch dem woblverstandenen Interesse
unseres Landes Rechnung tragen. Statt
«Sans-papiers» verwendest Du oft auch

den Begriff «lllegalisierte». Das erinnert
an den Slogan «Kein Mensch ist illegal».
MS: «Kein Mensch ist illegal» meint ja,
dass die Gesellschaft einem Menschen
das Existenzrecht nicht bestreiten kann.
Illegal ist allenfalls sein Status, sein Auf-
enthalt in unserem Land. «Illegalisiert»
meint, dass dieser Status nicht Ausdruck
eines Fehlverhaltens der betroffenen
Person ist, sondern die Folge beispiels-
weise eines Rechtsentzugs. Viele der sog.
Papierlosen besassen urspriinglich ein
Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Die
Aufenthaltsbewilligung wurde dann aber
beispielsweise wegen einer dauernden
Arbeitsunfihigkeit nicht mehr verlin-
gert. Wieder andere «Auslinder» sind
infolge Heiratin die Schweiz gekommen,
haben die eheliche Gemeinschaft spater
aufgelost und verlieren dadurch ihren
urspriinglichen Aufenthaltsgrund.

NW: In einem zynischen Amtsdeutsch
heisst es dann jeweils, dass «der Auf-
enthaltszweck erfullts worden sei.
MS: Genau. Man konnte auch sagen,
«der Mohr hat seine Pflicht getan».
Menschen, die nach seinem solchen
Verdikt aus verstiandlichen Griinden da
bleiben, werden dann eben durch die
herrschende Verwaltungspraxis «illega-
lisiert».

NW: Dieser Begriff scheint mir priziser
als derjenige der «Papierlosen». Was ist
unter «Papierlosen» zu verstehen?

MS: Dieser uneinheitlich verwendete,
aber geldufige Begriff istirrefiibrend. Er
suggeriert, diese Menschen hitten keine
Papiere. In der Regel haben sie jedoch
Pisse oder Identitatskarten ihrer Her-
kunftslinder. Was fehlt, ist ein Papier,
das ihnen ihr Aufenthaltsrecht beschei-
nigt. Umgekehrt gibt es Leute, die iiber
keinen Auslinderausweis verfiigen und
trotzdem rechtmaissig hier sind. Sie ste-
ckenz.B. in einem Verfahren, das linger
dauert, und erhalten in dieser Zeit von
der Fremdenpolizei kein Papier ausge-
stellt.
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NW: Es gibt ja auch verschiedene Kate-
gorien von «Papierlosen».

MS: Nebst einer Vielzahl von Personen,
die einst tuber eine Aufenthaltsbewil-
ligung in der Schweiz verfiigten und de-
nen der weitere Verbleib rechtskriftig
verweigert wurde, gibt es Personen, die
nach Ablauf eines bewilligungsfreien
Aufenthaltes von drei Monaten hier blei-
ben, ohne ein Bewilligungsverfahren ein-
geleitet zu haben. Zu denken istaber auch
an Asylsuchende, die rechtskriftig weg-
gewiesen wurden und dann unterge-
taucht sind.

NW: Welche dieser Kategorien fallen am
meisten ins Gewicht?

MS: Die Forschungist noch nicht so weit,
Zahlen fur die einzelnen Kategorien nen-
nen zu konnen. Schon fir die Gesamt-
gruppe der Papierlosen werden heute
Zahlen zwischen 150 000 und 300 000
genannt. Der Bericht Arbenz sprach 1995
von 50 000 bis 100 000.

NW: Sind solche Schitzungen mebr als
ein Lesen im Kaffeesatz?

MS: Die grosse Streuung rihrt daher, dass
der Begriff eben nicht einheitlich verwen-
det wird. Aber eine Zahl von 150 000
und driiber diirfte realistisch sein.

Die Rechte der «Papierlosen» stehen

ausgerechnet nur «auf dem Papier»

NW: Du hast zu Beginn unseres Ge-
sprdchs gesagt, die Papierlosigkeit sei
nicht mit Rechtlosigkeit gleichzusetzen.
Das Existenzrecht konne den Papierlosen
nicht abgesprochen werden. Welche
weiteren Rechte haben «Papierlose»?

MS: «Papierlose» haben Rechte, die
paradoxerweise flir sie nur meist auf dem
«Papier» gelten. Illegal Beschaftigte sind
z.B. unfallversichert. Sie konnen unter
Umstidnden auch Leistungen der AHV
und der IV beanspruchen. Sie konnen
ferner mit guten Erfolgschancen gegen
die Schwarzarbeitgeber klagen, wenn sie
keinen oder zuwenig Lohn bekommen.
Sie haben aber auch Anspruch auf Fiir-

sorgeleistungen in Notlagen. Und die
Kinder von «Papierlosen» diirfen die
Grundschule besuchen.

NW: Um ibre Rechte geltend zumachen,
miissten die Papierlosen aus ihrem Schat-
tendasein heraustreten und sich damit
der Gefahr der Strafverfolgung und der
Ausschaffung aussetzen. Liegt da nicht
ein Widerspruch? Ist die Wahrnehmung
von Rechten strafbar?

MS: Die verfassungsmissig anerkannten
Grundrechte bleiben toter Buchstabe,
wenn das Rechtssystem die Wahrung
dieser Rechte an solche Folgen kniipft.
Sogar Menschen, die legal hier leben,
diirfen nicht allzu lange vom Recht auf
Hilfe in Notlagen Gebrauch machen.
Lingere Fiirsorgeabhingigkeit wird
ndmlich zum Ausweisungsgrund. Der
Staat gewdhrt zwar Rechte, kniipft an
ihren Gebrauch aber schwerwiegende
Nachteile, was eine nicht nur paradoxe,
sondern geradezu perfide rechtliche
Konstruktion ist.

NW: Und wie soll dieser Widerspruch
aufgelost werden?

MS: Ich wiirde die Leute ermutigen, ihre
Rechte einzuklagen, auch auf die Ge-
fahr hin, dass sie erkannt werden. Rech-
te muss man sich nehmen, sonst entwi-
ckelt sich auch die Rechtsordnung nicht
weiter. Das Arbeitsgericht, bei dem
«Papierlose» einen Schwarzarbeitgeber
einklagen, ist im tibrigen nicht verpflich-
tet, sie bei der Fremdenpolizei zu ver-
pfeifen. Auch die Unfallversicherung
muss einem beschiftigten «Papierlosen»
Versicherungsschutz gewahren und ihn
im Schadensfall entschddigen, unabhin-
gig davon, ob er vom Arbeitgeber ge-
meldet wurde oder nicht. Sie ist auch
nicht ermichtigt, «Papierlose» bei der
Fremdenpolizei anzuzeigen.

NW: Und wie verhilt es sich mit der
Schule?

MS: Es gibt im Kanton Ziirich sogar eine
Vereinbarung zwischen der Fremden-
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polizei und den Erziehungsbehorden,
wonach die Schulen verpflichtet sind,
«Papierlose» aufzunehmen und dies der
Fremdenpolizei auch nicht offenbaren
mussen.

SVP-Klientel profitiert von Schwarz-
arbeit

NW: Ein besonderer Aspekt des Problems
ist die «Schwarzarbeit», die allerdings
auch von Personen mit Papieren, auch
von Einheimischen, geleistet wird. Ldsst
sich dervolkswirtschaftliche Schaden der
«Schwarzarbeit» durch die Papierlosen
in der Schweiz beziffern?

MS: Die Schitzungen belaufen sich auf
30 bis 37 Milliarden Franken. «Schwarz-
arbeit» wird aber nicht nur von
illegalisierten Nichtschweizern erbracht,
sondern auch von Beschiftigten ohne
Bewilligungspflicht, die keine Sozial-
versicherungsabgaben leisten oder ihre
Einkiinfte den Steuerbehorden verheim-
lichen. «Schwarzarbeit» kann aber auch
eine Arbeit fiir Dritte sein, mit der die
arbeitsrechtliche Treuepflicht verletzt
wird, da die Zusatzarbeit die Arbeits-
kraftim angestammten Tétigkeitsbereich
vermindert, Migrationsforscher schit-
zen, dass von den uber 30 Milliarden
weniger als die Halfte auf das Konto von
Nichtschweizern geht.

NW: Wobei das Hauptproblem nicht der
volkswirtschaftliche Schaden ist, son-
dern der Missbrauch und die Ausbeu-
tung dieser Menschen, was neuerdings
auch vom UNQO-Menschenrechtsaus-
schuss an der Schweiz kritisiert wird.

MS: Ja, das wird selbst im Entwurf fiir
ein neues Auslindergesetz anerkannt.
Danach kann ein Aufenthaltsrecht ge-
wahrt werden, «um Personen vor Aus-
beutung zu schiitzen, die im Zusammen-
hang mit ihrer Erwerbstitigkeit be-
sonders gefihrdet sind», oder «um den
Aufenthalt von Opfern von Menschen-
handel zu regeln» und — wie schon nach
dem geltenden Recht — «um schwerwie-
genden personlichen Hartefillen Rech-

nung zu tragen». Wichtig ist, dass der
Staat Menschen, die sich aus aus-
beuterischen Strukturen befreien wollen,
ein wenigstens voriibergehendes Bleibe-
recht gewahrt. Dazu gehorte auch ein
Zeugenschutzprogramm, denn ein Zeu-
ge outet sich nicht, wenn er mit Sankti-
onen rechnen muss. Was diese Art der
Anerkennung von spezifischen Hartefal-
len in der Praxis bedeuten wiirde, lasst
sich aber nicht absehen. Den Fremden-
polizeibehérden wiirde jedenfalls ein
grosser Ermessensspielraum belassen,
was nichts Gutes verheisst, wie die bis-
herige Erfahrung lehrt.

NW: Du warnst in Deinem noch unver-
offentlichten mehr politischen Buch vor
«einer flichendeckenden Kriminalisie-
rung der eigenen Bevolkerung» fiir den
Fall, dass die Schwarzarbeit der « Papier-
losen» auf repressivem Weg bekampft
wiirde. Paradox ist nur, dass auch die
SVP eine Klientel vertritt, die von «Pa-
pierlosen» profitiert.

MS: Der SVP-Nationalrat und Landwirt
Jean Fattebert aus der Waadt hat sich
offen dazu bekannt. Gerade in der Land-
wirtschaft beschaftigt die SVP-Klientel
viele auslindische Schwarzarbeiter. Wir
alle kennen in unserem Umfeld Leute,
die illegalisierte Personen, z.B. im Bau-
gewerbe oder als Haushalthilfen, be-
schaftigen. Wenn man diese Schwarzar-
beit flichendeckend erfassen wollte,
wiirde wirklich die halbe Bevolkerung
kriminalisiert. Wer immer an diesen
klandestinen Verhaltnissen beteiligt ist,
macht sich namlich strafbar mindestens
der Mithilfe zum illegalen Aufenthalt.

Wer vier Jahre hier gelebt hat, soll
seinen Aufenthalt legalisieren
konnen

NW: Wie soll die Schweiz mit Zehntau-
senden von Menschen umgeben, die ohne
Aufenthaltsbewilligung hier leben und
eine offenkundig nuizbringende Arbeit
leistens

MS: Wiirden alle diese 150000 bis
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300 000 Illegalisierten weggewiesen,
gibe es eine massive Beschdftigungs-
liicke. Man miisste also wieder Leute im
Ausland rekrutieren, um volkswirt-
schaftlichen Schaden abzuwenden. Die-
se neu rekrutierten Arbeitskrafte miiss-
ten aber erst noch integriert werden,
wihrend die Mehrzahl der zuvor Weg-
gewiesenen bereits integriert war.

NW: Was biltst Du von einer «kollekti-
ven Regularisierung», wie sie die Sans-
papiers-Bewegung fordert? Wiirde da-
mit nicht die gesamte Asyl- und Aus-
landerpolitik der Schweiz illusorisch?
Zusatzfrage: Wire das so schlimms?

MS: Auf der einen Seite hilft die indi-
viduelle Hartefallregelung den «Papier-
losen» nicht weiter. Zuviele Einzelfille
miussten abgeklart werden, das Ein-
zelfallverfahren wurde das System uber-
fordern. Auf der andern Seite ist eine
generelle «kollektive Regularisierung»
keine realistische Forderung, denn sie
bedeutete, dass alle, die sich an einem
Tag X illegal in der Schweiz aufhalten,
auch hier bleiben konnten. Das ist poli-
tisch einfach nicht plausibel zu machen.

Gangbar wire aber der Weg einer er-
leichterten Hartefallregelung, indem der
Hartefall einzig nach dem Kriterium der
Anwesenheitsdauer definiert wiirde. Ich
wiirde sagen, wer vier Jahre hier gelebt
hat, der oder die soll den Aufenthalt und
eine allfillige Erwerbstitigkeit legalisie-
ren konnen. Diese Regelung wire unbii-
rokratisch und fiir die Verwaltung be-
wiltigbar. Dort wo Familien mit Kin-
dern betroffen sind, konnte die zeitliche
Voraussetzung noch etwas reduziert
werden, auf drei Jahre zum Beispiel.
Spanien liess bei seiner Regularisie-
rungsaktion vor einigen Jahren bereits
eine Anwesenheitsdauer von zwei Jah-
ren genugen.

NW: Es wdre also eine wenigstens
teilweise «Regularisierung» aufgrund
eines eindeutigen Hirtefalltatbestandes?
MS: Es wire eine grossziigige Losung,

die eine Mehrheit von «Papierlosen» le-
galisierte, auch eine verniinftige Losung,
daeine Einzelfallregelung nicht zu bewil-
tigen ist, vor allem aber, weil wir von
diesen Menschen profitiert haben und sie
auch weiterhin brauchen.

Forderungen an ein Migrationsgesetz
NW: Du méchtest das Auslindergesetz
durch ein «menschenwiirdiges Migra-
tionsgesetz» ablosen. Wie miisste dieses
aussehen?

MS: Zunichst zum Begrifflichen: Ich rede
von einem Migrationsgesetz, weil ich den
Begriff «Auslinder» iiberwinden moch-
te...

NW: ... da er ja schon sprachlich eine
Ausgrenzung bedeutet.

MS: Und weil er zu vieles bezeichnet, das
nicht unter einen Hut passt. So ist im
Auslindergesetz auch plotzlich von
Schweizer/innen die Rede, nicht aber von
EU-Burgern.

An ein aufgeklirtes Migrationsgesetz
stellte ich finf Forderungen: Erstens
braucht es klare Normen, die der Frem-
denpolizei nicht Ermessensspielraume
lassen wie heute, und damit Rechts-
sicherheit anstelle behordlicher Willkiir
trite. In einem Rechtsstaat sollen Geset-
ze herrschen und nicht Menschen, Der
italienische Rechtsphilosoph Norberto
Bobbio hat einmal gesagt, in der Demo-
kratie feiere die Herrschaft der Gesetze
ihren Triumph. Er brachte damit zum
Ausdruck, dass Macht durch mehrheit-
lich legitimierte Gesetze begrenzt ist.

NW: Und der unvergessliche Peter Noll
hat gesagt, das Recht sei die «Kritik der
Macht».

MS: Ja, wenn es seine Autonomie gegen-
iiber der Macht wahrt, sich dieser nicht
willfihrig unterwirft oder als Deckman-
tel der Macht missbraucht wird.

Ein weiteres Postulat an ein Migra-
tionsgesetz ist zweitens, dass es familidre
Netze begiinstigt, weil der Mensch darin
Riickhalt und Verankerung findet. Sol-
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che Netze sind integrationsférdernd und
kriminalitdtsmindernd.  Beispielhaft
auch fur das Migrationsgesetz ist der
Familienbegriff im Personenfreiziigig-
keitsabkommen zwischen der Schweiz
und der EU. Es gewahrt Nachzugsrechte
fur Kinder bis zum 21. Lebensjahr und
sogar dariiber hinaus, aber auch fiir El-
tern und Grosseltern. Der weite Familien-
begriff umfasst auch Seitenverwandte,
Konkubinatspaare und gleichgeschlecht-
liche Paare.,

Natiirlich ist die Heiratsmigration
zuweilen eine Verlegenheitslosung, weil
die Arbeitsmigration sehr restriktiv be-
willigt wird. Das heisst aber nicht, dass
deswegen eine Vielzahl von Scheinehen
geschlossen wiirde. Wenn jemand heira-
tet, weil er oder sie anders nicht bei der
Partnerin oder beim Partner bleiben
kann, dann fehlt es janichtam Ehewillen.
Dennoch wird das restriktive Auslander-
gesetz so zu einem Motiv fir die Ehe-
schliessung. Diese muss dann aber oft
etwas iibereilt erfolgen. Darum postu-
liere ich drittens, dass die Arbeitsimmi-
gration liberaler ausgestaltet wird und
das bedingte eine kosmopolitische Of-
fenheit anstelle von Rosinenpickerei.
Nach der bisherigen Praxis sind ja nur
Menschen willkommen, die tiber hervor-
ragende berufliche Qualifikationen fiir
unsere Wachstumsbranchen verfiigen.
Weniger Qualifizierte, die ebenfalls eine
gesellschaftlich notwendige Arbeit leis-
ten, will man dagegen nicht aufnehmen,
wenn sie von ausserhalb der EU kom-
men.

NW: Womit man auch den braindrain
fordert, also den Armutsgesellschaften
ihre qualifiziertesten Arbeitskrifte ent-
zieht.

MS: Ja, um so mehr, als sich die
entwickelteren Lander einen harten
Wettstreit um die besten Kopfe liefern
(werden). Selbst wenn man von den in-
dividuellen Qualifikationen der Arbeits-
immigrant/innen absdhe, blicbe der
Inlindervorrang als Nadelohr fir die

weniger qualifizierten Personen aus
Nicht-EU-Landern. An diesem Kriteri-
um, wonach eine Bewilligung zur Er-
werbstatigkeit grundsitzlich voraus-
setzt, dass die Nachfrage nach Arbeits-
kraften nicht auf dem inldndischen Ar-
beitsmarkt gedeckt werden kann, méch-
te ich festhalten. Gesichert sein miisste
zusitzlich ein Mindestlohn.

Weiter wire in einem Migrations-
gesetz das Prinzip der Solidaritit mit den
Schwachen zu verwirklichen. Gewalt-
flichtlinge, sie sich viele Jahre hier auf-
gehalten haben, nichtals formelle Fliicht-
linge, gleichwohl aber als Schutzbediirf-
tige, sollen grossziigig behandelt wer-
den. Ebenso Menschen, die von Wech-
selfillen des Lebens betroffen sind, zum
Beispiel arbeitsunfahig geworden sind,
oder Heiratsmigrantinnen, die den ehe-
lichen Haushalt verlassen haben, wegen
ehelichen Krisen oder gar gewalttitigen
Ehemannern, und nach dem neuen Ge-
setz das Aufenthaltsrecht nur behalten
konnten, wenn ein Hirtefall nachgewie-
sen ist. Mit einer Migrationspolitik im
hier beschriebenen Sinne gibe es auch
kaum mehr Sans-papiers, weil Illegali-
sierungsmechanismen beseitigt waren
und der Weg via Familiennachzug und
Arbeitsmigration menschen- und be-
darfsgerechter ausgestaltet wire.

NW: Du hast noch einen fiinften Punkt
erwdhnt.

MS: Dabei geht es um integrative Politi-
ken. Wenn Staat und Gesellschaft eine
Grundrechtspraxis von der Nichtdiskri-
minierung bis zur Religionsfreiheit ver-
wirklichen, dann leisten sie sehr viel fiir
die Integration.

NW: Warum Religionsfreibeit? Diese
stebt ja allen Menschen zu.

MS: Soll Integration nicht mit Assimila-
tion verwechselt werden, sollte auch die
Gesellschaft respektieren, dass Leute sich
z.B. so kleiden, wie es ihren religiosen
Uberzeugungen entspricht. Eine Frage
der Grundrechtsanerkennung stellt sich
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zum Beispiel dort, wo ein Sik sich wegen
seines Turbans gegen die Helmtragpflicht
im Strassenverkehr wehrt, Eine Grund-
rechtspolitik der Anerkennung und To-
leranz ist auch gefragt bei Schulkonflik-
ten, wie der Frage kulturell begriindeter
Dispensierungen vom Schwimmunter-
richt etc. Der Verfassungs- und Volker-
rechtler Walter Kalin hat in seinem ein-
driicklichen Buch «Grundrechte im Kul-
turkonflikt» gezeigt, dass in solchen
kulturell gefirbten Konfliktkonstella-
tionen hadufig legitime Differenzen an-
zuerkennen sind. Eine entsprechende
Grundrechtspraxis wird dann zu einem
Faktor der Integration. Fiir die Integra-
tion von Menschen aus anderen Kultu-
ren wire das weit wichtiger als die Fa-
higkeit und Bereitschaft von Nicht-
Schweizer/innen, uns «Grilezi zu sagen».

«Auslanderkriminalitdt» verabschie-
den

NW: Also keine Verpflichtung, Deutsch
zu lernen?

MS: Deutsch lernen sollte nicht Ver-
pflichtung sein, sondern als attraktives
Angebot ausgestaltet werden. Im Hin-
blick auf eine politische Partizipation ist
die Kenntnis einer Landessprache unent-
behrlich und die Gewahrung politischer
Teilnahmerechte (Stimm- und Wahlrecht
fur Nicht-Schweizer/innen) ist integra-
tionspolitisch bedeutsam. Dasselbe gilt
fur die Einbiirgerungspolitik. Zur Inte-
grationspolitik gehorte schliesslich auch,
dass der irrefiihrende Begriff « Auslander-
kriminalitit» aufgegeben wird. Ferner
sollten wir uns hiiten, jeden Alltags-
konflikt als Kulturkonflikt auszugeben.

NW: Inwiefern ist «Auslinderkrimi-
nalitdt» ein irrefiibrender Begriff?

MS: Er suggeriert, dass es eine spezifi-
sche Kriminalitdt von «Auslindern»
gibe. Das ist unzutreffend. Wer wird
primdr kriminell? Es sind Ménner im
Alter zwischen 16 und 30. Wasals « Aus-
landerkriminalitiat» bezeichnet wird, ist
dabei primir Folge der Uberreprisen-

tanz von Auslidndern innerhalb der Ka-
tegorie junger Manner. Zwar ist der An-
teil strafbar gewordener Auslander
immer noch hoher als jener der Einhei-
mischen dieser Alterskategorie. Aber er
lasst sich erklaren durch Kriegstrauma-
tisierungen von Menschen aus dem Bal-
kan. Auch bei Vermogensdelikten sind
Menschen, die wenig haben, selbstver-
standlich eher versucht, Grenzen zu uber-
schreiten. Das ist aber nichts Auslander-
spezifisches, sondern schichtspezifisch.
Die beste Kriminalpravention ware folg-
lich die Bezahlung anstindiger Lobne
und nicht die Senkung des Auslanderan-
teils.
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Einige tausend
Menschen demon-
strieren am 24. No-
vember 2001 in
Bern fiir die kollek-
tive Regularisierung
der Sans-papiers
(Bild: Keystone).




NW: Unter «Auslinderkriminalitit»
wird auch der sog. Kriminaltourismus,
nicht zuletzt im Drogenhandel, verstan-
den.

MS: Nur ist das nicht das Problem der
hier lebenden auslindischen Bevolke-
rung. Die Drogendelinquenz in Ziirich
ist tibrigens riicklaufig, und die Zahl der
«Balkantiter» ist iiberdurchschnittllich
zuriickgegangen.

NW: Dann gibt es auch eine Kriminali-
sierung von Ausldndern durch Delikte,
die Menschen mit Schweizerpass gar
nicht begehen kénnen.

MS: Ja, zahlreiche der Delikte gegen das
Gesetz iiber «Aufenthalt und Niederlas-
sung der Auslinder» (ANAG) konnen
nur Menschen ohne Schweizerpass be-
gehen.

Am Inlandervorrang festhalten

NW: Habe ich Dich richtig verstanden,
wenn ich meine, dass Deine Kriterien
fiir die Einwanderung die Ungleichheit
zwischen EU-Angebérigen und Men-
schen aus Nicht-EU-Ldndern weitge-
hend aufheben wiirden?

MS: Es geht mir um eine Angleichung
mit einigen Unterschieden. Ich wiirde
gegeniiber Arbeitsimmigranten aus
Nicht-EU-Landern wie gesagt am [n-
landervorrang festhalten, der fiir die mit
der EU ausgehandelte Personenfreizii-
gigkeit nach zwei Jahren wegfallt. Aber
ich sehe z.B. nicht ein, warum die fami-
lidren Interessen von EU-Angehorigen
besser beriicksichtigt werden sollten als
die von Drittstaatsangehorigen.

NW: Wihrend in der SP ein Teil auf der
Gleichberechtigung zwischen EU- und
Nicht-EU-Angehdorigen bebarrt, klagt
auf der anderen Seite das Gurtenmanifest
schon fast im SVP-Jargon iiber die 20
Prozent «Auslinder» in unserem Land.
Dann gibt es das vermittelnde Aeppli-
Winkler-Papier, das Mindeststandards
fiir Nicht-EU-Angehorige und die sie
anstellenden Betriebe einfiibren moch-

te. Was hdltst Duvon diesem Vorschlag?
MS: Das wire wohl die totale Biiro-
kratisierung der Arbeitsmigration. Es
geht gemiss Bundesrat um etwa vier- bis
funftausend Personen, die jahrlich als
Arbeitsimmigrant/innen ohne EU-Pass in
die Schweiz gelangen sollen. Die Grosse
des Apparates, der da aufgebaut werden
miisste, um diese Personen zu «sieben»
und zertifizierten Betrieben zuzuteilen,
erscheint mir unverhaltnismassig. Und
nach welchen Kriterien sollen die Betrie-
be ihr «Label» erhalten? Musste nicht
zwischen Gross- und Kleinbetrieben
unterschieden werden? Davon abgese-
hen wire auch das Gutesiegel fur einen
Betrieb noch keine Garantie gegen eine
spatere Erwerbslosigkeit.

NW: Eine Zwischenfrage zum Gurten-
manifest: Wie hoch wire der Anteil der
auslindischen Bevilkerung, wenn die
Einbiirgerung den in der EU iiblichen
Standards entsprechen wiirde?

MS: Ich empfinde es zundchst als pein-
lich, dass SP-Genoss/innen auf eine zah-
lenmassige Debatte einsteigen und da-
mit am untauglichen «Auslinder»-Be-
griff festhalten. Dies nachdem gerade erst
die Abstimmung iiber die 18 %-Initiati-
ve gezeigt hat, wie abwegig eine zahlen-
mdssig starre Begrenzungspolitik ist.
Mebr als Dreiviertel der Nicht-Schwei-
zer/innen sind Niedergelassene oder auf-
grund ihrer Anwesenheitsdauer und wirt-
schaftlichen Integration als Einheimische
ohne Schweizer Pass anzusehen. Und
wenn die Schweiz «Auslinder» mit der
europdischen Durchschnittsrate einge-
birgert hitte, lige ihr Anteil deutlich
unter 10 Prozent.

NW: In Deinem Artikel fiir die Neuen
Wege schreibst Du, «aufgrund der tie-
fen Geburtenrate und hoher Lebenser-
wartung» sei ein «wachsender Bedarfan
jungen erwerbsfihigen Immigran-tinnen
und Immigranten» ausgewiesen. Du be-
rufst Dich auf die Statistik, nach der die
Schweiz jahrlich auf mindestens 120 000

148 |



neue Immigrantinnen und Immigranten
angewiesen ist, um keine erheblichen
Wobhlstandseinbussen zu erleiden.
Gleichzeitig stellst Du fest, dass nur et-
was mehr als die Hilfte dieses Solls ein-
wandert. Die Zahlen des Bundesrates
zwischen vier- und fiinftausend ligen
aber nochmals erheblich unter diesem
Soll.

MS: Ich denke tatsichlich, dass die bun-
desritliche Zahl unseren Bedarf an
Arbeitsimmigrant/innen von ausserhalb
der EU bei weitem nicht decken wird.
Hinzu kommen allerdings zusitzlich
Arbeitsimmigrant/innen aus EU-Lin-
dern und alle Personen, die im Rahmen
des Familiennachzugs einwandern und
von denen die meisten frither oder spa-
ter ebenfalls auf den Arbeitsmarkt ge-
langen. Die Arbeitsimmigration macht
heute nur etwa einen Fiinftel der jihrli-
chen Einwanderer/innen aus, die mit der
Absicht dauernden Verbleibs zu uns
kommen.

NW:Ein Leser der Neuen Wege hatnach
Deinem letzten Artikel gefragt, ob Du
mit diesen 6konomisch begriindeten
Zablen nicht allzu kritiklos auf der
Wachstumsschiene argumentierst.

MS: Mein Plidoyer fiir offenere Gren-
zen entspringt nicht einem Wachstums-
glauben. Abgesehen davon, dass gegen
qualititatives Wachstum nicht viel ein-
zuwenden ist, setzen Wachstumsopti-
misten auf Produktivitatsfortschritte, die
es erlauben, mit weniger Menschen das
Produktionsniveau zu halten oder mit
mehr Menschen die Produktion noch zu
steigern. Einwanderer sind dagegen eher
eine Alternative zur energieintensiveren
Produktion. Meine Argumentation be-
rucksichtigt ausserdem die zunehmende
Alterung der Gesellschaft mit der Folge,
dass immer mehr Nicht-Erwerbstitige
immer weniger Erwerbstitigen gegen-
tiberstehen. Dank der Immigration kann
dieser demografische Wandel etwas ge-
bremst werden. Schliesslich ist zu beden-
ken, dass ein erheblicher Arbeitskrifte-

bedarf auch dadurch entsteht, dass
immer mehr Betreuung und Pflege-
leistungen fir immer mehr 4ltere Men-
schen erbracht werden miissen. Immig-
rant/innen sind also nicht bloss bedeut-
sam fiir die Rentensicherung.

Fiir eine effektive Grundrechtspraxis
der Toleranz

NW: Du zitierst den Politologen Dieter
Oberndaorfer, wonach «der Zuwande-
rungsbedarf der europdischen Staaten in
Zukunft iiberwiegend in aussereuro-
piischen Regionen gedeckt werden
wird», Der Bundesrat bezeichnet diese
Zielgruppe als « Drittauslinder», ein Be-
griff, der die Fremdenfeindlichkeit aus-
serhalb der Festung Europa beginnen
lasst. Du sprichst von einer «Verlage-
rung der schweizerischen Abschottungs-
politik an die Aussengrenzen der EU».
MS: Ja, weil der Entwurf fiir ein neues
Auslindergesetz deutlich hohere Schran-
ken errichtet gegen die Arbeitsimmi-
gration als beispielsweise ein aktueller
EU-Richtlinienvorschlag, der eine Bewil-
ligung allein von der Beachtung des
Inlandervorrangs abhingig macht.

NW: Der grosste Tiefpunkt in der Ent-
wicklung des Auslinderrechts war das
«Zwangsmassnahmengesetz». Dieses
soll nun gar noch weiter verschirft wer-
den. Wer auf Repression setzt, scheint
davon nie genug zu bekommen. Er
gleicht damit dem Junkie an der Nadel.
Die Wiirde des Menschenwird antastbar.
Was kénnen, was sollenwir dagegen tun?
MS: Die repressiven und diskriminieren-
den auslinderrechtlichen und fremden-
polizeilichen Ubergriffe sind durch eine
effektive Grundrechtspraxis der Tole-
ranz, der Nichtdiskriminierung, der Ach-
tung von Ebe-, Familien- und Privatle-
ben in die Schranken zu weisen. Einzu-
losen sind diese Grundwerte durch eine
entsprechende Ausgestaltungeines neuen
«Auslinderrechts», das fiir mich nur als
aufgeschlossenes Migrationsgesetz zu-
kunftstauglich ist. o

149



	NW-Gespräch mit Marc Spescha : kosmopolitische Offenheit statt Rosinenpickerei

